Mitteilung

Wir möchten allen Nutzern unserer Gartenanlage in Erinnerung bringen, dass in der Gartenordnung des Landes Brandenburg u.a. folgende Regelungen festgeschrieben sind:

Unter Punkt 6.4) 
„... Die Pächter sind verpflichtet, auf Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu achten und ihre Angehörigen und Gäste dazu entsprechend anzuhalten. Beim  Aufenthalt in der Kleingartenanlage ist jeder ruhestörende Lärm zu vermeiden. Besondere Ruhe ist zu wahren:

täglich 


von


12:00  bis  15:00 Uhr

und


22:00  bis  08:00 Uhr

Sonn- und Feiertage
ganztägige Ruhezeiten
Gartengeräte mit hohem Arbeitsgeräusch können nur von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr benutzt werden. … Die Lautstärke von Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräten ist so abzustimmen, dass niemand belästigt wird. Gleiches gilt für das Spielen von Musikinstrumenten jeder Art.

 - Der Vorstand - 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aushang vom 06.07.2007

